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kleine ©tmf(i<fcfec

beutfcg unb flöelfcg. Cine beôeutjai

Bekanntticg gat fid) bie frangöfifrfjc
greffe ber grengnagen ©ebiete lebhaft mit
ber Suage bes Berner 3uras befaßt, g. 31-

in fegr angriffiger 5orm. ®er bekannte
frangöfifcge Scgrtftftetter 2Ittan (ber gu
bem kürglid) bei ber Bücgergilbe ©uten»
berg erfcgienenenBucge„£e5 fleurs bu mal"
eine ©infügrung gefdjrieben Ejat) fat) fid)
bager als guter Äenner ber fdjroeigerifdjen
Bergättriiffe oeranlaggin ber frangöfifcgen
3eitung „£e SDJonbe" bie Beutfcgfdjroeiger
in Scgug gu negmen. ©r fegreibt:

,,©s ift allbekannt, bag fid) bie 2)eutfcg=

fdjroeiger, bie in ber fraugöfifcgen 6d)rocig
SBognung netjmen, fegrrafd) affimitieren,
mägrenb bie 213etfd)fd)roeiger, bie ins ©e»

biet jenfeits ber 2tare ausroanbern,
UBelfcgfcgroeiger bleiben. 913enn alfa non

„ ©roberungsgeift " gefprocgen roerben

müfjte, fo könnte biefer Borrourf göcgftens
ben 2Belfd)fd)roeigern gelten. SJtan müfjte
blinb fein, um nicgt gu fegen, bag fid)
in 'Biet, ber roid)tigften Stabt bes Berner
3uras ber frangöfifdje ©inftufj in einer

* irrtiimlid) für Bern?

: Stellungnahme aus bem JJuslanô.

für biefe groeifpradjige 6tabt fegr auf»
fälligen B5eifeuerftärkt. 3mÄantonBern
fcgicken bie ©tnroogner bes Seetanbes
ifjre Äinber tjäufig nad) Neuenbürg in
bie Scgulen; bie frangöfifdje Sprache
madjt unaufhörliche 3ortfcgritte in biefer
©egenb. 3n ber Stabt Bern kann man
ohne bie geringfte Kenntnis ber beutfdjen
Spradje fegr gut leben. 3n 3üricg* unter»
netjmen bie 3Betfd)fd)roeiger einen 2Berbe»

fetbgug, um frangöfifdje Seguten gu er»

galten, unb bie Begörben prüfen biefes
Begegren. Bon ber ©rricgtung beutfcg»

fpracgiger Seguten in3teuenburg,£aufanne
ober ©enf ift bagegen gar keine ÜKebe!

3m groeifpradjigen B3aIIis finb bie beutfcg»

fpraegigen Seguten oerfegrounben ; Sibers
unb fetbft Bifp roerben atlmägticg bureg
bas Srangöfifcge erobert."

©ine roeftfegroeigerifege 3eitung, bie

biefen 9tuffag abgebrmkt gat, fügte bei :

„Siefen 3Iusfiigrungen kann man nur
beipflichten, ba jebermann igre ÎRicgtig»
keit fetbft feftftelten kann." Summer.

Büdjecüfcf)

Roland Béguelin, Comment on
germanise le Jura (Cahier spécial
de „Cité nouvelle", 1947, Lausanne,
Fr. 3.—).

Ser Urheber biefer Sdjmägfcgrift ift
ber Bîann, ber unter gefdjickter 9tus»

nügungoon kleinen, gufättigen ©reigniffen
nicht nur ben „Sturm gegen bie SBieber»

täuferfeguten im 3ura" (1946), fonbern
aueg bie „3urakrife" (feit 1947) künftlicg
geraufbefegrooren gat.

B3as roürbe man fagen, roenn fid)
ein Seutfcgfcgroeiger bagu uerfteigen rootlte,
eine gange Öffentlichkeit in Beroegung

gu fegen mit bem ÎHufe, unfer „Seutfcg»
tum" fei in ©efagr, unb uor allem mit
ber befegroörenben ©rklärung, biefes
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Kleine Streiflichter

deutsch und Welsch, eine bedeutsa!

Bekanntlich hat sich die französische
Presse der grenznahen Gebiete lebhaft mit
der Frage des Berner Juras befaßt, z. T-
in sehr angriffiger Form. Der bekannte
französische Schriftsteller Allan (der zu
dem kllrzlich bei der Büchergilde Guten-
berg erschienenenBuche,,Les fleurs du mal"
eine Einführung geschrieben hat) sah sich

daher als guter Kenner der schweizerischen

Verhältnisse veranlaßt, in der französischen

Zeitung „Le Monde" die Deutschschweizer
in Schutz zu nehmen. Er schreibt-

„Es ist allbekannt, daß sich die Deutsch-
schweizer, die in der französischen Schweiz
Wohnung nehmen, sehr rasch assimilieren,
während die Welschschweizer, die ins Ge-
biet jenseits der Aare auswandern,
Welschschweizer bleiben. Wenn also von
„Eroberungsgeist" gesprochen werden

müßte, so könnte dieser Borwurf höchstens
den Welschschweizern gelten. Man müßte
blind sein, um nicht zu sehen, daß sich

in Viel, der wichtigsten Stadt des Berner
Juras der französische Einfluß in einer

* irrtümlich für Bern?

- Stellungnahme aus dem fluslanö.
für diese zweisprachige Stadt sehr auf-
fälligen Weise verstärkt. Im Kanton Bern
schicken die Einwohner des Seelandes
ihre Kinder häufig nach Neuenburg in
die Schulen? die französische Sprache
macht unaufhörliche Fortschritte in dieser

Gegend. In der Stadt Bern kann man
ohne die geringste Kenntnis der deutschen

Sprache sehr gut leben. In Zürich* unter-
nehmen die Welschschweizer einen Werbe-
feldzug, um französische Schulen zu er-
halten, und die Behörden prüfen dieses

Begehren. Bon der Errichtung deutsch-

sprachiger Schulen inNeuenburg,Lausanne
oder Gens ist dagegen gar keine Rede!
Im zweisprachigen Wallis sind die deutsch-

sprachigen Schulen verschwunden? Siders
und selbst Bisp werden allmählich durch
das Französische erobert."

Eine westschweizerische Zeitung, die

diesen Aufsatz abgedruckt hat, fügte bei -

„Diesen Ausführungen kann man nur
beipflichten, da jedermann ihre Richtig-
keit selbst feststellen kann." Summer.

Vüchertisch

Rolsncl kèguelin, Somment on
germanise le furs (Lsbisr spêclsl
cis „Lite nouvelle", 1947, ksussnne,
?r. Z.—).

Der Urheber dieser Schmähschrift ist
der Mann, der unter geschickter Aus-
nützung von kleinen, zufälligen Ereignissen
nicht nur den „Sturm gegen die Wieder-

täuferschulen im Jura" (1946), sondern
auch die „Iurakrise" (seit 1947) künstlich
heraufbeschworen hat.

Was würde man sagen, wenn sich

ein Deutschschweizer dazu versteigen wollte,
eine ganze Öffentlichkeit in Bewegung
zu setzen mit dem Rufe, unser „Deutsch-
tum" sei in Gefahr, und vor allem mit
der beschwörenden Erklärung, dieses

76



„3)eutfd)tum" fei oor allen anbern ©iitern
— aud) bem ber Oreiijcit — bas höchffe

©ut, bas mir 511 uerteibigen Ijätten
©encm bas tut aber Bégttelin für bie

„latinité" ber 3Belfd)juraffier. ®r muff

bafjer als ein ebenbürtiger ©eiftesbruber
non "ißaul (Jlnbré angefefjen werben (ugl.
„Sprachfpiegel", 1945, Kr. 3, S. 44 unb

1946, Kr. 9, 6. 131). 9Jîit biefem ucr»

binbet iljn befonbers aud) ein tiefeinge»

murgeltes raffifd)»kultureltes Überlegen»

heitsgefüljl gegenüber ben Seutfchfdjroei»

gern. Bei B. offenbart fid) biefer ©eift
nor allem in ber tiefen Beradjtung ber

Sprache ber Seutfdjfdgueiger ; er fpridjt
uom Bernbeutfd) als uon einem „91 e g er»

b e u t f d) " (le négrodiitsdi), non einem

„bunklen" unb „überaus bürftigen" 3)ia»

leht (un dialecte obscur, un dialecte
rudimentaire).

3)ie 6cl)rift enthält auct) einige "Bei»

träge uon Sperren mit bekannteren "Kamen

(wobei natürlich ein Kationalrat nidjt
fehlen barf), rooburd) fie moljl ben 2tn»

fdjein erljeblidjer Bebeutung gewinnen
foil. 3)ie eingelnen Beiträge wollen als

roiffenfcfjaftlid) gelten unb fallen bas ,,ju»

raffifd)ef3roblem" uon uerfcfjiebenen Seiten
beleuchten. 21ber nicf)t nur ift itjr Son
fefjr gefüljlsgelaben, fonbern fie (jammern
bem ßefer aud) immer miebcr bie gleidjen
„Sntfadjen" unb „KSaljrheiten" ein. —
9Kit befonberem Kachbruck wirb bie be»

tjauptete „©ermanifierung" bes3uras als
Seil ber pangermaniftifdjen Sätigkeit all»

beutfdjer Berbänbe fjingeftellt. 3n biefem

3ufamtnenl)ang ift immer roieber bieKebe
uon S)ilfsgelbern, bie ben beutfdjen Sdjulen
im 3ura uon ®eutfd)lanb aus gugefloffen
feien. Kur gang beiläufig wirb an einer
©teile bann bod) oermerfet, baft es fiel)

um ©abeu ber meftfälifdjen "JBiebertäufer
an bie juraffifcfjen KHebertäufer fjanbelte,

alfo um ein rein feonfeffronelles ßiebes-
merk. Sie fo in bie Scftrucig gefloffenen
©elber erreidjten übrigens gufammenge»

nommen nid)t einmal ben Betrag uon
taufenb 3"ranken.

©rmäfjnt wirb ebenfalls bie „al(beutfd)e
Tätigkeit" bes 2)eutfd)fdjmeigerifcf)en
Spradjuereins, ber gur 3"örberung ber

Berbeutfcftung bes 3uras befonbere 2fgen»
ten unterhalten habe! ©in Äommentar
erübrigt fid). Kîan könnte §errn B.
lebiglicf) barauf aufmerkfam machen, baft
fiel) ber Spradjnerein uon jefter ausbrück»

lid) nur für bie ©rljaltung bes beutfdjen
Sprachgebietes einfegte (Pflege unb S d) u h

unferer KTutterftpracfte), gang im ©egen»

fag gu allfrangöfifcftett Berbänben wie

„Alliance française", „Amitiés françai-
ses" unb „Association pour la culture
et l'extension de la langue française",
benen auch gemiffe Sdjmeiger angehört
haben.

9en breiteften Kaum nimmt jeboeft

ber Berfud) bes Bemeifes ein, bah öer

Äanton Bern berouftt bie Berbeutfdjung
bes welfdjen 3uras förbere : bie beutfd)»

fpradjigen Sd)ulen ber KSiebertäufer feien

erft feit bem "21nfd)luh bes 3uras an Bern
entftanben Sie legte Behauptung ftimrnt
natürlich, aber fie ift uollftommen un»

geeignet, um bie erfte gu ftügen. 3n ber

3eit nor ber3"rangöfifcftenKeuolution gab

es nämlid) überhaupt nod), kein öffent«

lid)es Bolksfchulmefen im heutigen Sinne,
meber im „alten ßanbesteil" noch tm

3"ürftbistum Bafel (f3runtrut). SieKennt»
nis bes ßefens unb Schreibens mar öaljer
bis bafjin bei ben untern Bolhsfdiichten
nur fegr wenig uerbreitet. ©ine Ausnahme
banon madjten aber gcrabe bie B3ieber»

täufer, bie feit bem 16. unb 17. 3al)rl). in
ben hochgelegenen ©inöben bes 3uras ein

großes iHnbau« unb Sieblungswerk noll»
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„Deutschtum" sei vor allen andern Gittern
— auch dem der Freiheit — das höchste

Gut, das wir zu verteidigen hätten?
Genau das tut aber Bsguelin für die

„latinits" der Welschjurassier, Er muß

daher als ein ebenbürtiger Geistesbruder

von Paul Andre angesehen werden (vgl,
„Sprachspiegcl", 194Z, Nr. 3, S. 44 und

1946, Nr. 9, S. 131). Mit diesem ver-
bindet ihn besonders auch ein tieseinge-

wurzeltes rassisch-kulturelles Überlegen-

heitsgefühl gegenüber den Deutschschwei-

zern. Bei B. offenbart sich dieser Geist

vor allem in der tiefen Verachtung der

Sprache der Deutschschweizer? er spricht

vom Berndeutsch als von einem „N e g er-

deutsch" (Is nsgroäütscck), von einem

„dunklen" und „überaus dürftigen" Dia-
lekt (un clislscte obscur, un äisiscte
ruciimsntsire).

Die Schrift enthält auch einige Bei-
träge von Herren mit bekannteren Namen
(wobei natürlich ein Nationalrat nicht

fehlen darf), wodurch sie wohl den An-
schein erheblicher Bedeutung gewinnen
soll. Die einzelnen Beiträge wollen als
wissenschaftlich gelten und sollen das „ju-
rassischeProblem" von verschiedenen Seiten
beleuchten. Aber nicht nur ist ihr Ton
sehr gefühlsgeladen, sondern sie hämmern
dem Leser auch immer wieder die gleichen

„Tatsachen" und „Wahrheiten" ein. —
Mit besonderem Nachdruck wird die be-

hauptete „Germanisierung" des Juras als
Teil der pangermanistischen Tätigkeit all-
deutscher Verbände hingestellt. In diesem

Zusammenhang ist immer wieder die Rede

von Hilfsgeldern, die den deutschen Schulen
im Jura von Deutschland aus zugeflossen

seien. Nur ganz beiläufig wird an einer
Stelle dann doch vermerkt, daß es sich

um Gaben der westfälischen Wiedertäufer
an die jurassischen Wiedertäufer handelte,

also um ein rein konfessionelles Liebes-
werk. Die so in die Schweiz geflossenen
Gelder erreichten übrigens zusammenge-
nommen nicht einmal den Betrag von
tausend Franken.

Erwähnt wird ebenfalls die „alldeutsche

Tätigkeit" des Deutschschweizerischen
Sprachvereins, der zur Förderung der

Verdeutschung des Juras besondere Agen-
ten unterhalten habe! Ein Kommentar
erübrigt sich. Man könnte Herrn B.
lediglich darauf ausmerksam machen, daß
sich der Sprachverein von jeher ausdrllck-
lieh nur für die Erhaltung des deutschen

Sprachgebietes einsetzte (Pflege und Schutz
unserer Muttersprache), ganz im Gegen-
satz zu allfranzösischen Verbänden wie

„^iiisncs lrsn^siss", „^inities krsn?si-
sss" und „^ssocistion pour is culture
et i'sxtsnsion cke is isngus kran^siss",
denen auch gewisse Schweizer angehört
haben.

Den breitesten Raum nimmt jedoch
der Versuch des Beweises ein, daß der

Kanton Bern bewußt die Verdeutschung
des welschen Juras fördere! die deutsch-

sprachigen Schulen der Wiedertäufer seien

erst seit dem Anschluß des Juras an Bern
entstanden! Die letzte Behauptung stimmt
natürlich, aber sie ist vollkommen un-
geeignet, um die erste zu stützen. In der

Zeit vor der Französischen Revolution gab

es nämlich überhaupt noch, kein öffent-
liches Bolksschulwesen im heutigen Sinne,
weder im „alten Landesteil" noch im

Fiirstbistum Basel (Pruntrut). DieKennt-
nis des Lesens und Schreibens war daher
bis dahin bei den untern Volksschichten

nur sehr wenig verbreitet. Eine Ausnahme
davon machten aber gerade die Wieder-
täufer, die seitdem 16. und 17. Jahrh, in
den hochgelegenen Einöden des Juras ein

großes Anbau- und Siedlungswerk voll-
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bracßten. 3ßr 3ufammenßalt roar aus«

fcßließlicß auf ißren religiöfen Auffaffun«
gen begrünbet, unb oßne irgenbein priefter«
lid)es Eeßramt bilbeten fie ©emeitiben

uott eifrigen Bibellefern. 3mr fie roar
bie Kenntnis bes fiefens unb Scßreibens
eine unbebingte Slotroenbigfeeit, bie ge«

rabegu als religiöfe ißflicßt galt. Bon
©efdjlecßt gu ©efd)led)t aber ging mit
biefer Kenntnis and) gang non felbft bie

©rßaltung ber bernbeutfd)en Spracße unb

©igenart ber S3iebertäufcr einßer. Als
nun ber Äanton "Sern in feinem gangen
©ebiet im 19. Saßrßunbert ben Sd)ul«

groang einführte, bebeutete bas im ©egen«

faß gu ben ©egenben mit uorßerrfcßenbem

Analpßabctentum für bie juraffifcßen
A3iebertäufer feeine roefenttid)e Anberung.
Bor allem trat bamit in bepg auf bie

©rßaltung ißrer Seutfcßfpracßigfeeit feeine

Anbetung ein. ©s blieb für fie in biefer

Begießung alles im alten.

Alan feann fid) nun bie müßige Stage
ftellen, ob nidjt bie ©infüfjrung ber Bolfes«

fcßulen bagu ßätte benüßt roerben follcn,
inAnroenbung besHerritorialitätspringips
bie Affimilation ber A5iebertciuferim 3ura
in bie 223ege gu leiten. SOian muß fiel)

aber IRecßenfcßaft geben, baß bie Bebeu«

tung ber Spracßenfrage für bie Scßroeig
unb für ben Äanton Bern bamals nod)

gar nießt erfeannt roar. S3eber bas Sßolft

noeß bie fRegierenben feonnten fieß ißrer
beroußt fein. Sie im roefentlicßen aus
biefer 3eit ftammenbe ©efeßgebung bes

Bunbes unb ber Äantone entßält benn

aueß nur gang uercingelte fpraeßenreeßt«

ließe Beftimmungen. @s braueßte ein

ganges Saßrßunbert — uon 1848 bis
1948 — mit feiner immer feßarferen 3u«

fpißung ber nationalen ©egenfäße in ©u=

ropa, es braueßte bie baburd) oerurfaeßte

Bebroßung ber ©runblagen bes feßroei«

gerifeßen Staatsroefens — befonbers feit
1933 — um unferm Scßroeigernolfee

feine 3ufammenfeßung aus meßreren

Spracßftämmen als ein roefentlidjes Äenn«

geießen unb einen Äernpunfet feiner Sa«

feinsbereeßtigung beroußt roerben gu laffen.
©rft aus biefer „©rroeefeung" ßeraus ift
im 3aßre 1938 bie Anerkennung bes

fRätoromanifdjen als uierte £anbesfprad)e
möglicß geroorben. 3m gleicßen 3aßre
erfeßien gum erftenmal aus ber Seber
eines beriißmten 6taatsrccßtlers eine Ab«

ßanblung über bie fpradjenrecßtlidjen
fragen ber Sdjroeig C^3rof. Sr. A3. Burcfe«

ßarbt, Sas Berßältnis ber Spracßen in
ber Scßroeig, 3üritß), unb erft im 3aßre
1947 ift bas „Spracßettrecßtber Scßroeig"
in feiner gangen Bebeutung unb Aus«

beßnung in bem fo betitelten Bud) non
3i)riH $egnauer bargelegt roorben.

Sa biefes Beroußtfein non ber Slot«

roenbigfeeit ber Aufrecßterßaltung unb

reinlicßen Sdjeibung ber 6prad)gebiete
oor ßunbert Saßren nod) nießt lebenbig

roar, konnte ber Äanton in ben beutfd)«

fpraeßigen Scßulen bes 3uras nießts Ab«

trägücßes feßen. Sötit umgefeeßrten Bor«
geidjen gilt bas gleidje aber and) für bie

©efeßießte ber 3roeifpracßigfeeit Biels.
Bon biefem gleidjen Stanbpunfet aus
gefeßen, ßätte es ber Äanton Bern näm«

ließ aueß nießt gulaffen bürfett, baß aus
bernod) 1815 rein beutfeßfpraeßigen Stabt
Biel burd) bie ©rridjtung frangöfifd)»

fprad)iger Scßulen eine pille bilingue"
rourbe! Sarum feann man fagen : A3enn

bie beutfeße Spradje ßeute noeß — roie

feit breißunbert Saßren unb meßr — in
geroiffen abgelegenen 3uragegenben ein

£>cimatrecßt befißt, fo ift bas frangöfifeße

Spracßgebiet bafiir reießlid) entfdjäbigt
roorben baburd), baß bas Srangöfifcße in
Biel 5f)eimatred)t erroorben ßat. Siefes
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brachten. Ihr Zusammenhalt war aus-
schließlich auf ihren religiösen Ausfassun-

gen begründet, und ohne irgendein Priester-
liches Lehramt bildeten sie Gemeinden

von eifrigen Bibellefern. Für sie war
die Kenntnis des Lesens und Schreibens
eine unbedingte Notwendigkeit, die ge-

radezu als religiöse Pflicht galt. Bon
Geschlecht zu Geschlecht aber ging mit
dieser Kenntnis auch ganz von selbst die

Erhaltung der berndeutschen Sprache und

Eigenart der Wiedertäufer einher. Als
nun der Kanton Bern in seinem ganzen
Gebiet im 19. Jahrhundert den Schul-

zwang einführte, bedeutete das im Gegen-
satz zu den Gegenden mit vorherrschendem

Analphabetentum für die jurassischen

Wiedertäufer keine wesentliche Änderung.
Bor allem trat damit in bezug auf die

Erhaltung ihrer Deutschsprachigkeit keine

Änderung ein. Es blieb für sie in dieser

Beziehung alles im alten.

Man kann sich nun die müßige Frage
stellen, ob nicht die Einführung der Volks-
schulen dazu hätte benlltzt werden sollen,

inAnwendung desTerritorialitätsprinzips
die Assimilation der Wiedertäufer im Jura
in die Wege zu leiten. Man muß sich

aber Rechenschaft geben, daß die Bedeu-

tung der Sprachenfrage für die Schweiz
und für den Kanton Bern damals noch

gar nicht erkannt war. Weder das Volk
noch die Regierenden konnten sich ihrer
bewußt sein. Die im wesentlichen aus
dieser Zeit stammende Gesetzgebung des

Bundes und der Kantone enthält denn

auch nur ganz vereinzelte sprachenrecht-

liche Bestimmungen. Es brauchte ein

ganzes Jahrhundert — von 1848 bis
1948 — mit seiner immer schärferen Zu-
spitzung der nationalen Gegensätze in Eu-

ropa, es brauchte die dadurch verursachte

Bedrohung der Grundlagen des schwei-

zerischen Staatswesens -- besonders seit

1933 — um unserm Schweizeroolke
seine Zusammensetzung aus mehreren

Sprachstämmen als ein wesentliches Kenn-
zeichen und einen Kernpunkt seiner Da-
seinsberechtigung bewußt werden zu lassen.

Erst aus dieser „Erweckung" heraus ist
im Jahre 1938 die Anerkennung des

Rätoromanischen als vierte Landessprache

möglich geworden. Im gleichen Jahre
erschien zum erstenmal aus der Feder
eines berühmten Staatsrechtlers eine Ab-
Handlung über die sprachenrechtlichen

Fragen der Schweiz (Prof. Dr. W. Burck-
hardt, Das Verhältnis der Sprachen in
der Schweiz, Zürich), und erst im Jahre
1947 ist das „Sprachenrecht der Schweiz"
in seiner ganzen Bedeutung und Aus-
dehnung in dem so betitelten Buch von
Zyrill Hegnauer dargelegt worden.

Da dieses Bewußtsein von der Not-
wendigkeit der Aufrechterhaltung und

reinlichen Scheidung der Sprachgebiete

vor hundert Iahren noch nicht lebendig

war, konnte der Kanton in den deutsch-

sprachigen Schulen des Juras nichts Ab-
trägliches sehen. Mit umgekehrten Bor-
zeichen gilt das gleiche aber auch für die

Geschichte der Zweisprachigkeit Biels.
Bon diesem gleichen Standpunkt aus
gesehen, hätte es der Kanton Bern näm-
lich auch nicht zulassen dürfen, daß aus
der noch 181Z rein deutschsprachigen Stadt
Viel durch die Errichtung französisch-

sprachiger Schulen eine „ville bilingue"
wurde! Darum kann man sagen! Wenn
die deutsche Sprache heute noch — wie

seit dreihundert Iahren und mehr — in
gewissen abgelegenen Iuragegenden ein

Hcimatrecht besitzt, so ist das französische

Sprachgebiet dafür reichlich entschädigt
worden dadurch, daß das Französische in
Viel Heimatrecht erworben hat. Dieses
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§eimotrcd)t ift heute fo gefidjert, bafs 95.

gar non ber ©tabt 'Biel ais non „notre
Bienne" fpredjen kann!

B. fpridjt aber im übrigen lieber non
ber Sfabt Bern als non ber 6tabt Biel,
©r forbert pgleid) mit ber Aufhebung
ber beutfd)fprac£)igen ©iebertäuferfdjulen
im 3ura bie ©rridjtung frangöfifcfj»

fpradjiger Schulen in Bern ©r arbeitet
bamit jenen Beuten in bie S)änbe, bie

ausber„3urakrife" für bie raelfcfjeSdjule
in Bern kapital ijerausfdjlagen möchten

mit folgenbem Borfdjlag : B3eiterbeftetjen
ber paar beutfetten Bergfcljulen im 3ura,
aber bafür öffentliche Anerkennung ober

ftaatlicfje Unterftügung ber frangöfifdjen
Schule in Bern. S)as märe aber ein burdj*

3ur 20. Aufgabe
B5enn ber Sag: „3d) bebaure, 3l)re

©inlabung nietjt haben annehmen gu

können", als Aufgabe pr 6d)ärfung bes

Sprachgefühls nor einem fteljt, muff bar»

an natürlich etroas falfd) fein. B3er aber

p feiner S)od)3eit niele (Säfte gelaben hat
unb bann acht Sage fpäter nod) eine nach»

trägliche ©ntfcfjulbigung in biefer 5orm
erhält, toirb leicht barüber Ijinlcfen unb

hödjftens ein leifes 2Ripef)agen fühlen,
©itt ©infenber äujjert pncid)ft fogar ben

Berbacht, ber ©ai) fei richtig, f$aul Qettli,
beffen „kunterbunt" (2. Bänbd)en) bas

Beifpiel entnommen ift, Ijabe ben Eefer

hineinlegen rootlcn. ©r kommt bann aber

nad) griinölicl)erf3rüfung bodjpmSdjluf,
bafj ber Sag „richtig falfd)" fei. Aber
mo fteckt ber Bettler — ©ine Afjnung
fagt uns, bag rooljl mit ben brei 9tenu»

formen ober „3nfinitioen" (haben, an=

aus einfeitiges ©efdjäft mit einer Beiftung
ohne@egenleiftung; gang abgefel)enbanon,
baff bie ïtomanifierung Berns einen niel

fd)rnererroiegenben ©inbrud) in basSerri»
toriatitätspringip bebeuten mürbe. 2)er

3ura bat in Biel mehr als nur ben Aus»
gleich für bieB3iebertciuferfd)uIen erhalten,
©s finb baljer gerecfjterroeife nur folgenbe
äroei Betrad)tungsroeifen möglid): ©nt»
ineber bleiben bie 3Biebertäuferfcf)ulen
befteljen, unb Biel bleibt jugleid) „bi»
lingue", ober aber, roenn bie B3ieber»

täuferfcgulen oerfdjroinben müffen, bann

mufj aud) bafür geforgt roerben, bag Biel
roteber roirb, roie es mar: rein beutfetj»

fprachig. l.

neljmen, können) etroas nicht ftimme.
Aber roas? — §ätte ber Berfaffer bie

©inlabung red)tjeitig, alfo oor ber Sjocf)»

jeit, abgelehnt, fo hätte er fidjer richtig
gefdjrieben : „3d) bebaure, 3hre ©inlabung
nicht annehmen p können." 3Bas er

bebauert, roirb alfo in ber 9tennform
mit „ju" ausgebrückt: nicht p können,
unb pnar am ©nbe, unb roas er nicht

kann, bas Annehmen, geljt, ebenfalls in
ber 9tennform, aber oljne „311", noran.

3egt aber ift es bap 311 fpät (gefd)ief)i

il)m fd)on rcd)t ; bas 9îid)tannchmeiï
liegt fdjon in ber Bergangenheit: er hat
bamals, als er hätte frfjreiben füllen, nicht

annehmen können; alfo ntug er jegt bie

9tennform bes 5>ilfsgeitroortes, alfo
„haben" fegen, unb roas er bamals nid)t
getan hat, bas „können", kommt in bas

OTittelroort ber Bergangenheit. So roiiröe

aus bem Sag: „3d) bebaure, Sie nicht

Sur ©cf)ätfutiQ des ©pt'acfegefüfcls
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Heimatrecht ist heute so gesichert, daß B.
gar von der Stadt Viel als von „notrs
kisnns" sprechen kann!

B, spricht aber im übrigen lieber von
der Stadt Bern als von der Stadt Viel.
Er sordert zugleich mit der Aufhebung
der deutschsprachigen Wiedertäuserschulen
im Jura die Errichtung französisch-

sprachiger Schulen in Bern! Er arbeitet
damit jenen Leuten in die Hände, die

ausder„Iurakrise" für die welsche Schule
in Bern Kapital herausschlagen möchten

mit folgendem Borschlag: Weiterbestehen
der paar deutschen Bergschulen im Jura,
aber dafür öffentliche Anerkennung oder

staatliche Unterstützung der französischen

Schule in Bern, Das wäre aber ein durch-

Zur SS. Aufgabe
Wenn der Satz: „Ich bedaure, Ihre

Einladung nicht haben annehmen zu
können", als Aufgabe zur Schärfung des

Sprachgefühls vor einem steht, muß dar-

an natürlich etwas falsch sein. Wer aber

zu seiner Hochzeit viele Gäste geladen hat
und dann acht Tage später noch eine nach-

trägliche Entschuldigung in dieser Form
erhält, wird leicht darüber hinleseu und

höchstens ein leises Mißbehagen fühlen.
Ein Einsender äußert zunächst sogar den

Verdacht, der Satz sei richtig, Paul Oettli,
dessen „Kunterbunt" (2. Bändchen) das

Beispiel entnommen ist, habe den Leser

hineinlegen wollen. Er kommt dann aber

nach gründlicher Prüfung doch zum Schluß,
daß der Satz „richtig falsch" sei. Aber
wo steckt der Fehler? — Eine Ahnung
sagt uns, daß wohl mit den drei Nenn-
formen oder „Infinitiven" (haben, an-

aus einseitiges Geschäft mit einer Leistung

ohneGegenleistungi ganz abgesehen davon,
daß die Romanisierung Berns einen viel

schwererwiegenden Einbruch in das Terri-
torialitätsprinzip bedeuten würde. Der
Jura hat in Viel mehr als nur den Aus-
gleich für die Wiedertäuferschulen erhalten.
Es sind daher gerechterweise nur folgende
zwei Betrachtungsweisen möglich: Ent-
weder bleiben die Wiedertäuferschulen
bestehen, und Viel bleibt zugleich „bi-
lingue", oder aber, wenn die Wieder-
täuferschulen verschwinden müssen, dann

muß auch dafür gesorgt werden, daß Viel
wieder wird, wie es war: rein deutsch-

sprachig, l.

nehmen, können) etwas nicht stimme.

Aber was? — Hätte der Verfasser die

Einladung rechtzeitig, also vor der Hoch-

zeit, abgelehnt, so hätte er sicher richtig
geschrieben : „Ich bedaure, Ihre Einladung
nicht annehmen zu können," Was er

bedauert, wird also in der Nennform
mit „zu" ausgedrückt: nicht zu können,
und zwar am Ende, und was er nicht

kann, das Annehmen, geht, ebenfalls in
der Nennform, aber ohne „zu", voran.
Jetzt aber ist es dazu zu spät (geschieht

ihm schon recht!) ; das Nichtannehmen

liegt schon in der Vergangenheit: er hat
damals, als er hätte schreiben sollen, nicht

annehmen könneni also muß er jetzt die

Nennform des Hilfszeitwortes, also

„haben" setzen, und was er damals nicht

getan hat, das „Können", kommt in das

Mittelwort der Vergangenheit. So würde

aus dem Satz: „Ich bedaure, Sie nicht

Sur Schärfung des Sprachgefühls
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